
Anderer Verfahrensbeteiligter: Manuel Simões Dos Santos (Ali
cante, Spanien) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Creus 
Carreras) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts für den öffentlichen 
Dienst der Europäischen Union (Erste Kammer) vom 5. Mai 
2009, Simões Dos Santos/HABM (F-27/08, noch nicht in der 
amtlichen Sammlung veröffentlicht), gerichtet auf Aufhebung 
dieses Urteils 

Tenor 

1. Die Nrn. 2 bis 5 des Tenors des Urteils des Gerichts für den 
öffentlichen Dienst der Europäischen Union (Erste Kammer) vom 
5. Mai 2009, Simões Dos Santos/HABM (F-27/08, noch nicht 
in der amtlichen Sammlung veröffentlicht), werden aufgehoben. 

2. Im Übrigen werden das Hauptrechtsmittel und das Anschluss
rechtsmittel zurückgewiesen. 

3. Die Rechtssache wird an das Gericht für den öffentlichen Dienst 
zurückverwiesen. 

4. Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

( 1 ) ABl. C 220 vom 12.9.2009. 

Urteil des Gerichts vom 12. November 2010 — Deutsche 
Bahn/HABM (Waagerechte Kombination der Farben grau 

und rot) 

(Rechtssache T-404/09) ( 1 ) 

(Gemeinschaftsmarke — Anmeldung einer Gemeinschafts
marke, die aus einer waagerechten Kombination der Farben 
Grau und Rot besteht — Absolutes Eintragungshindernis — 
Fehlende Unterscheidungskraft — Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der 

Verordnung (EG) Nr. 207/2009) 

(2011/C 13/48) 

Verfahrenssprache: Deutsch 
Parteien 

Klägerin: Deutsche Bahn AG (Berlin, Deutschland) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte U. Hildebrandt, K. Schmidt- 
Hern und B. Weichhaus) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: G. Schneider) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer 
des HABM vom 23. Juli 2009 (Sache R 379/2009-1) über die 
Anmeldung eines Farbzeichens, das aus der Kombination der 
Farben Grau und Rot besteht, als Gemeinschaftsmarke 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Deutsche Bahn AG trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 297 vom 5.12.2009. 

Urteil des Gerichts vom 12. November 2010 — Deutsche 
Bahn/HABM (Senkrechte Kombination der Farben grau 

und rot) 

(Rechtssache T-405/09) ( 1 ) 

(Gemeinschaftsmarke — Anmeldung einer Gemeinschafts
marke, die aus einer senkrechten Kombination der Farben 
Grau und Rot besteht — Absolutes Eintragungshindernis 
— Fehlende Unterscheidungskraft — Art. 7 Abs. 1 Buchst. 

b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009) 

(2011/C 13/49) 

Verfahrenssprache: Deutsch 
Parteien 

Klägerin: Deutsche Bahn AG (Berlin, Deutschland) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte U. Hildebrandt, K. Schmidt- 
Hern und B. Weichhaus) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: G. Schneider) 

Gegenstand 

Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer 
des HABM vom 23. Juli 2009 (Sache R 379/2009-1) über die 
Anmeldung eines Farbzeichens, das aus der Kombination der 
Farben Grau und Rot besteht, als Gemeinschaftsmarke 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Deutsche Bahn AG trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 297 vom 5.12.2009. 

Beschluss des Gerichts vom 17. November 2010 — 
Victoria Sánchez/Parlament und Kommission 

(Rechtssache T-61/10) ( 1 ) 

(Untätigkeitsklage — Nichtergreifen von Maßnahmen — An
trag auf vorläufigen Rechtsschutz — Antrag auf Schutzmaß
nahmen — Teils offensichtlich unzulässige und teils 

offensichtlich unbegründete Klage) 

(2011/C 13/50) 

Verfahrenssprache: Spanisch 
Parteien 

Kläger: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (Sevilla, Spanien) 
(Prozessbevollmächtigter: zunächst Rechtsanwalt N. Domínguez 
Varela, dann Rechtsanwalt R. Suarez Plácido)
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Beklagte: Europäisches Parlament (Prozessbevollmächtigte: N. Lo
renz, N. Görlitz und P. López-Carceller) und Europäische Kom
mission (Prozessbevollmächtigte: L. Lozano Palacios und I. Mar
tínez del Peral) 

Gegenstand 

Klage auf Feststellung, dass das Europäische Parlament und die 
Europäische Kommission es in rechtswidriger Weise unterlassen 
haben, auf das Schreiben des Klägers vom 6. Oktober 2009 zu 
antworten, sowie Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz und auf 
Erlass von Schutzmaßnahmen 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Herr Fernando Marcelino Victoria Sánchez trägt die Kosten. 

3. Der Antrag von Herrn Ignacio Ruipérez Aguirre und der Ver
einigung ATC Petition auf Zulassung als Streithelfer ist erledigt. 

( 1 ) ABl. C 100 vom 17.4.2010, S. 58. 

Klage, eingereicht am 1. September 2010 — Maftah/ 
Kommission 

(Rechtssache T-101/09) 

(2011/C 13/51) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Parteien 

Kläger: Elmabruk Maftah (London, Vereinigtes Königreich) 
(Prozessbevollmächtigte: E. Grieves, Barrister, und A. McMurdie, 
Solicitor) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Verordnung (EG) Nr. 1330/2008 ( 1 ), soweit sie ihn be
trifft, für nichtig zu erklären; 

— der Beklagten aufzugeben, ihn unverzüglich aus dem An
hang dieser Verordnung zu streichen; 

— die Beklagte und/oder den Rat der Europäischen Union zur 
Zahlung ihrer eigenen Kosten, der Kosten des Klägers sowie 
sämtlicher Beträge zu verurteilen, die von der Kasse des 
Gerichtshofs der Europäischen Union im Rahmen der Pro
zesskostenhilfe vorgestreckt worden sind. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kläger, die Verordnung 
(EG) Nr. 1330/2008 der Kommission, soweit sein Name in die 
Liste der Personen und Organisationen aufgenommen wurde, 
gegen die bestimmte restriktive Maßnahmen verhängt wurden, 
nach Art. 263 AEUV für nichtig zu erklären. 

Der Kläger macht folgende Klagegründe geltend: 

Zunächst habe die Kommission die Grundlage für seine Auf
nahme in den Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 ( 2 ) 

zu keinem Zeitpunkt unabhängig geprüft oder Gründe oder 
Beweise für diese Aufnahme verlangt. 

Ferner habe ihm die Kommission zunächst gar keine und so
dann unter Verletzung seines Rechts auf effektiven gerichtlichen 
Rechtsschutz, des Rechts, sich zu verteidigen, sowie des Rechts 
auf Eigentum nach der Europäischen Menschenrechtskonvention 
keine ausreichenden Gründe bekannt gegeben, die seine Auf
nahme in den Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 
rechtfertigten. 

Schließlich sei es unsachlich, ihn weiterhin in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 aufzuführen, da (i) weder 
Gründe vorgelegen hätten noch vorlägen, die die einschlägigen 
Kriterien für eine Aufnahme in diesen Anhang erfüllten, (ii) er 
nach Auffassung der Regierung des Vereinigten Königreichs die 
einschlägigen Kriterien nicht mehr erfülle und (iii) ein Fachge
richt des Vereinigten Königreichs entschieden habe, dass die 
Libyan Islamic Fighting Group sich nicht mit dem Al-Qaida- 
Netzwerk zusammengeschlossen habe und/oder nicht jede mit 
der Libyan Islamic Fighting Group in Verbindung stehende Per
son Anhänger der gewalttätigen Al-Qaida-Ideologie des weltwei
ten Djihads sei. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1330/2008 der Kommission vom 22. Dezem
ber 2008 zur 103. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 
des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver 
Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit 
Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Ver
bindung stehen (ABl. L 345, S. 60). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über 
die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen ge
gen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin 
Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung ste
hen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des 
Rates über das Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren und Dienst
leistungen nach Afghanistan, über die Ausweitung des Flugverbots 
und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betref
fend die Taliban von Afghanistan (ABl. L 139, S. 9). 

Klage, eingereicht am 1. September 2010 — Elosta/ 
Kommission 

(Rechtssache T-102/09) 

(2011/C 13/52) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Parteien 

Kläger: Abdelrazag Elosta (Pinner, Vereinigtes Königreich) (Pro
zessbevollmächtigte: E. Grieves, Barrister, und A. McMurdie, So
licitor) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Verordnung (EG) Nr. 1330/2008 ( 1 ), soweit sie ihn be
trifft, für nichtig zu erklären; 

— der Beklagten aufzugeben, ihn unverzüglich aus dem An
hang dieser Verordnung zu streichen;
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